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Auch ihr tretet einmal in die Gemeinschaft der erwachsenen
Christen ein. Das geschieht bei eurer Confirmation, wenn ihr
euer Taufgelübde erneuert.

Noch eine andere Art von Gemeinden giebt es, die man bür¬
gerliche Gemeinden nennt. Alle Bewohner eines Ortes oder auch
manchmal die Bewohner mehrerer benachbarten Oerter machen
eine solche bürgerliche Gemeinde aus. Da müssen Strassen ge¬
pflastert, Wege ausgebessert, Brunnen gegraben werden, und was
sonst noch zum gemeinen Besten dient. Soll ein solches Werk
unternommen werden, so kommen auf dem Lande die Männer in
dem Gemeindehause oder auch wohl unter der Linde auf dem

Kirchhof zusammen und halten Bath, wie es am klügsten anzufangen

ist, und wie die Kosten aufgebracht werden können. Derjenige
aber, welcher an der Spitze steht und die Berathungen leitet, ist
der Gemeindevorsteher. Gehören mehrere kleine Ortschaften
zu einer solchen Gemeinde, so hat jede wieder ihren besondern
Vorsteher, der meistens den Titel Schulze oder Schultheiss
führt.

Mehrere bürgerliche Gemeinden sind wieder zu einem grossem
Bezirke vereinigt, den man eine Bürgermeisterei nennt. Die
Aufsicht in einem solchen Bezirke führt der Bürgermeister,
der auf dem Lande auch wohl Amtmann genannt wird. Eine
städtische Gemeinde aber ist gewöhnlich so volkreich, dass sie
für sich allein ihren Bürgermeister hat, der ihre Angelegen¬
heiten verwaltet. Da müssen so manche öffentliche Gebäude be¬

aufsichtigt und in gutem Stande erhalten werden. Da giebt es
städtische Anstalten, Kranken-, Waisen- und Versorgungshäuser,
Sparkassen und andere, die so geleitet werden müssen, dass sie
der ganzen Gemeinde zum Wohl gereichen. Da muss das städtische
Vermögen verwaltet werden; die Beiträge der Bürger zu den
städtischen Ausgaben oder die Co m m una lsteuern müssen rich¬

tig vertheilt und eingezogen werden, und was der Geschäfte noch
mehr sind, die zu besorgen sind. Es giebt ihrer so viele, dass ein
einzelner Mann sie nicht alle auf sich nehmen kann. Darum

treten Andere ihm als Gehülfen zur Seite. Mehrere angesehene
und geachtete Bürger machen mit dem Bürgermeister den Stadt¬
vorstand oder Magistrat aus und stehen ihm in der Verwaltung
der städtischen Angelegenheiten bei. Man nennt sie wohl Stadt¬
räthe oder Bath sh erren. Die vielen schriftlichen Arbeiten
werden auf der Bathsstube besorgt. Der Communalem-

pfänger nimmt die Communalsteuern ein; die Po lizeidiener
haben für Buhe und Ordnung auf den Strassen zu sorgen und


